
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/7/21 8Ob219/65,
8Ob223/72

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1965

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca7

Rechtssatz

Gegen den Beschluß des Berufungsgerichtes auf Zurückweisung der Revision in einer Unterhaltssache ist der Rekurs

an den OGH zulässig, weil der bekämpfte Beschluß nicht unmittelbar die Bemessung des Unterhaltes zum Gegenstand

hat.
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